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die Gcsttzesvorschläge des Senats. Er schlägt dem Cao-

tonsealh die crfoverüche» Canlonöversrduuugen vor;
er besorgt die Vollziehung derselben/ so wie jene der

allgemeinen Gesetze; er entscheidet über streitige Ad.

mmistralionsfälle, vnler Vorbehalt der Weitersziehung

an den Cantonsrath, wenn der Gegenstand seme Com.

peten; überschreitet. Er ist Verwalter des Cantonal.
Vermögens; er schlägt dem Caulonsrath die Erhe-

bungs -und Vertheilungsart der allgemeinen sowohl als

der besondern Cantonsadgaben vor; er besorgt die Be.

Ziehung derselben, und legt darüber Rechnung ab. Ihm
komt die Wiederbesetzring der lebig gewordenen Pfarr-
und Lehrstellen, die Cantonal sind, aus dem zweysa-

ehe» Vorschlage aller Actlvbürger der Gemeinde zu;
ihm sind die Armen - Polizey- Sanitäis- so wie auch

die Errichtung eines Schulmeisterseminariums, nebst

übrigen Schul - Erzichungö. und Untenichtsansialten,

in so fern sie Cantonal sind, übertragen. Der GeHall

seiner Glieder darf 24°° Fr. nicht übersteigen.

Cant v its ra th. Er besteht aus 2; Gliedern;
aus jedem Bezirk muß nothwendig 1 und können nicht

mehr als 2 Glieder gewählt seyn. Jährlich treten 5

Glieder aus. Die Wahl geschieht durch den Cantons-

Rath aus dem dreyfachen Vorschlag der Bezirkswahl

manner. Der Cantonsrath wählt die Glieder zur Ccn-

traltagsatzung. Er genehmigt oder verwirft die vom

VerwaltungSralh gemachten Vorschläge zu den Canto-

nàdnungen; er cnlscheidet in lezter Instanz über

sireilige Admmistralionssälle. Er beschließt die Canto-

nalabgàn; bewilligt die für Cantonalbedürfnisse nöihi.

gen Summen, und nimt dafür .Rechnungen ab. Er

bestimmt den Loskauf der Zehnden und Bodenzinse. Er
behandelt Klagen oder Vertheidigungen des Cantons,

und ausserordentliche Zusammenbcruffungen der allge-

meinen Tagsatzung. Er bestimmt die Besoldungen der

CantonalbeaMlen, der Pfarrer und Lehrer, die für die

Pfarrer nicht weniger als 1200 Zr., aber auch nicht

höher als 240-, Fr. seyn dürfen. Er trit ordentlicher

Weise jährlich einmal für z Wochen zusammen; kann

aber auf die Einladung des Verwaltungsralhs, und

auf den Antrag seiner permanenten Commißion aus-

serordentlich zusainm nberussen werden. E? erwählt jähr-

lich ans seinem Mittel eine bleibende Commis-
si 0 n von ; Gliedern. Diese nimt alle Vorschläge,

Begehren und Klagen an, über die der Cantonsrath

zv. entscheiden hat. Sie beobachtet den Gang und die

Geschäftsführung des Vcrwalumgsralhcs; sie controllirt

dieselben, und wohnt dessen Versammlungen bey.

Allgemeine Grundsätze. Politische und
bürgerliche Freyheit und Gleichheit, und somit Auf.
Hebung aller ausschließlichen, emzelwn Oels Personen-
und Familien-Vorrechte. — Jeder Beamte, der auf
verfassungsmäßige Weife austrit, ist gleich Wiederwahl-
bar. — Kein liegendes Gut kau» für unvcräusserlich
erklärt, noch mit unablsslichen Beschwerden belegt
werden. — Alle Feuvallasten und Kleinzehnden sollen
ferner uncntgeldlich abgethan und getilgt bleiben. —
Die großen Zehnden und Bodenzinse bleiben loskäuflich
erklärt. — Die ersten Kantonsbehörden sollen die Art
und Weife der LoSkaufung, als auch die Enlfchäbmsse
der Pachcuiaren und Stiftungen, die nicht National,
oder Kanionalvermögen sind- mit möglichster Beför.
denmg festsetzen und bestimmen; die von daher übrig,
bleibende Summe soll nach Vorschrift des Cntral»
Verfassungsentwurfs verwendet werden. —> Weder
Väter noch Söhne, Bruder und Schwäger, können
zugleich Mitglieder der nämlichen Stelle seyn.

Eid der B eam teten. W ä h l b n rk e i t s-
bedinge. Um z» öffentlichen Stellen wählbar zu
seyn, muß mag helvetischer Bu ger seyn, ein E'gm-
thum in Helvelien besitzen, oder eine» unabhängigen
Beruf haben, eine jährliche Abgabe zahlen, die für
Bezirksstellen ; Fr. für Kantonalstellei, 6 Fr., und
für Nalionalstellen >8 Fr. betragen soll.

Gesetzgebender Rath/ 24. August.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung des Berichts der Petftioncncommißisn über

nachfolgende Gegenstände:

2. Eine Zuschrift des Regierungssiatlhalter von Bek.

lenz, in welcher die Vorstellungen und Verwahrung
der Disteiktsdeputirten von Moefa bey der Cantonstag-
satzung von Tcßin gegen die Trennung dieses Distrikts
vom Canton Tcßin und Vereinigung mit Bündlcn auch
bey dem gcfctzg. Raih empfohlen worden, wird einst»

weilen als keiner Weilern Verfügung bedürftig ins Ar-
chiv gelegt.

;. Die Zuschrift der Verwaltunqskammer des Fant.
Fryburg, wegen des streitigen Bezugs der Zchnde».
des Snsts und des Bauamls von Bern hinter Murten
wird an die Finanzcommißion gewiesen.

4- Die Pächicr des Rcdhofs Obnhwiesen C Zürich'
beschweren sich über die Vcrw. Kammer von Schafhau»
sen und den Vollz, Rath, welche ihnen für mehrere-
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Gegenstände, die nach ihrer Meynung dem Lehnherrn

auffallen, nicht Rechnung tragen wollen. Wird an

die Finauzconiniißion gewiesen.

(Die Forlsetzung folgt.)

Allgemeine Gesichtspunkte zur Gründung und
Beurtheilung einer Staatsverfassung.
Von Vetsch, Mitgl. der helv. Tagsatzung.

Fortsetzung.

Die Verfassung muß die Bedingungen enthalten, die

der Staaisgesellschaft eine hinlängliche Gewährleistung

fur tugendhafte und fähige Beamtete durch Aufstellung

einer guten Wahlordnung und Wähldarkeitsdedinge

geben, damit weder die Staatsgesellschafc noch die

Individuen in Gefahr kommen, durch schlechte Beamte

regiert zu werden, und durch sie die Rechte und Frey-

heil, den Schutz der Personen und deS Eigenthums zu

verlieren.

Das Personale der Regierung von den ersten Stel-
lcn bis zu den untergeordneten Siaatsbedicnungcn muß

genau durch die Constitution bestimmt, und auf die

nöthige Trennung und die Art und Menge der Ge,
schäfte berechnet seyn. Der Maugel dieser Bestimmung

fuhrt unvermeidlich auf eine der Sraatsgeselifchaft nach,

thcilige Willkür, und Aemter ohne Amtsgeschäfte auf
allgemeine Bedrückung.

Die Entschädigung der Beamteten muß ihrer Arbeit
und den Kenntnissen, die ihr Amt fodert, angemessen

syn. Die Verfassung muß sowohl die Beamten als
die Staatsgeseilschast gegen eine zu geringe oder zu

hohe Entschädigung in Schutz nehmen; das eine führt
zu schlechten Beamten und zur Bestechlichkeit, und das

andere zur Bedrückung und Gewaltthätigkeit.
Da nicht aste Menschen, die zur Erhaltung der

natürlichen und bürgerlichen Rechte, in die Staats-
gcscstschaft tretlm, die nöthigen Fähigkeiten und Treue

b.sitzen, um an den politischen Rechten der Staalsgesell-

schast zur Bildung der össullicheu Gewalten Theil mh-
men zu können; so ist es crsodcrüch, daß die Versas-

fang die Grade der Unzulänglichkeit, ein Activbürgcr.

recht ausüben zu können, bestimme. Die Bedingt»,,

gen zur Äusschlicssung von der Ausübung des Activ.
Bürgerrechts müssen sich aber auf eine positive Unzu-

läßigkeit beschränken, wenn die politische Freyheit der

StaaisgescUschaft nicht Gefahr laufen soll. Sie dürfen

nicht von polnischen und religiösen Meynungen herge-

nvmmen seyn, noch die Ansiedinng. rechtschaffener von l

andern Gegenden herkommender Menschen gegen das'
Wcltdürgerrecht erschweren. Blos der Zustand der
Kindheit, Blödsinn, Verbrechen an der gescllschaftli-
chen Ordnung, und die noch unerprobte Anhänglichkeit
der angescssnm Fremden an die Staaisverfassuug, kö:>-

nen vom Activbürgcrrecht auSschliesseu.
Die Regierung soll die Staatsbürger nicht Willkür«

lieh zum Krieg gegen andere Staaten gebrauchen
können, und ihr Leben, ihr Vermögen aufs Spiel
setzen, wenn nicht von andern Staaten offenbare Be-
leidig,»,gen und Eingriffe in die Rechte der Staatsge.
sellschaft gemacht werden, die eine absolute Berthe dft
gung erfvdern. Die Verfassung muß die Staatsgesest.
schaft vor der Willkür der Regierung in solchen Fällew
sichern, und sie vor der Möglichkeit, ungerecht r, zcr-
störender m die Menschheit entehrender Krieg verwahre« ».

Die Verfassung ist das Gesetz für die Regierung; sie

muß ihre Pflichten verzeichnen und die Art bestimmen,
wie die Negierung selbst, bey Verletzung derselben im
ihre Schranken zurükgewiescm und im Fall von wirkst-
chen Staatsverbrechen vor den Richter gezogen und'
bestraft werden kann.

Zur Verstärkung des Versprechens und zur Verstehen

rung, daß die Regierung dem Staalsgcsetz getreu nach»
kommen und ihre Pflichten erfüllen, und daß die Ne-
gierten Gehorsam den Gesetzen leisten und sie treulich'
befolgen woll.n, wird die Verfassung für die Regicrur.gi
und die Regierten einen Eid vorschreiben, den die Re.
giennig bey ihrer Einsetzung und Wiedcrcrneuerunq,,
und die Regierten ebenfalls gleich Anfangs eines ge-
sellschaftlichen Vertrags und ein Jeder beym Einteiln
in die Staalsgeftllschaft zu leisten hat.

Dieses Geiobniß, das zu Gott verbunden iff, mußt
unter einem Volk, das Religion und Rechlschaffenhe.t'
hat, eine sichere Gewährleistung des Versprochenen ge«>

den. Es braucht eine verworfene, scheußliche, schwarzer

Seele, einen zu Gott geleisteten Eyd zu drecken, die

gegen alle Achtung der Menschen, gegen alle Vortheilet
der wechselseitigen Ehrlichkeit, gegen alles was geimin-
schaftliche Glücseligkeft und Wohlfahrt erheischt, und
selbst gegen sei ien Gott gleichgültig ist; ein solcher ver«.
dient von allen Menschen verachtet, und von allen'.

Vortheilen der gesellschaftlichen Vereinigung ausgcsivs-'
sen zu werben.

Die Formirung der Regierungen muß genau dem,

malericllen Theil einer Verfassung entsprechen < wenn,
die gesuchten Vortheile der gesellschaftlichen Verbindung!

^ erhallen werde» sollen. Ein jeder Staat, der nichchmi
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